
 

Corona-Pandemie:  

Rahmenkonzept Beherbergung 

Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsministerien für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 

und für Gesundheit und Pflege 

vom 17. September 2021, Az. 71-4800a/43/28 und G53i-G8390-2020/3792-36 

Zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) wird vorbehaltlich des Erlasses 
schärferer Maßnahmen bei erhöhter Belastung des Gesundheitssystems (sog. 
Krankenhausampel) folgendes Rahmenkonzept für individuelle Infektionsschutzkon-
zepte von Beherbergungsbetrieben und Anbietern touristischer Unterkünfte bekannt 
gemacht: 

 Organisatorisches 
 Die Beherbergungsbetriebe (wie Hotels, Schullandheime, Jugendherber-

gen, Campingplätze) und Anbieter von sonstigen gewerblichen oder ent-
geltlichen Unterkünften (Herbergsgeber) erstellen ein individuelles Infekti-
onsschutzkonzept unter Berücksichtigung von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sowie Gästen und unter Beachtung der geltenden Rechtslage sowie 
der arbeitsschutzrechtlichen Schutz- und Vorsorgeregelungen. Das indivi-
duelle Infektionsschutzkonzept ist auf Verlangen der zuständigen Kreisver-
waltungsbehörde vorzulegen. 

 Die Herbergsgeber schulen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (innerbe-
triebliche Maßnahmen) und berücksichtigen dabei deren speziellen Ar-
beits- und Aufgabenbereich, ihre Qualifikation und sprachlichen Fähigkei-
ten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über den richtigen Um-
gang mit Maskenschutz und allgemeine Hygienevorschriften informiert und 
geschult bzw. unterwiesen. Mitarbeiter mit COVID-19-assoziierten Symp-
tomen (z. B. unspezifische Allgemein-symptome, akute respiratorische 
Symptome jeglicher Schwere, Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn) 
dürfen nicht arbeiten. 

 Die Herbergsgeber kommunizieren die Notwendigkeit der Einhaltung der 
Sicherheitsmaßnahmen an ihre Gäste. Gegenüber Gästen, die die Vor-
schriften nicht einhalten, wird von allen Möglichkeiten der vorzeitigen Ver-
tragsbeendigung konsequent Gebrauch gemacht. 

 Die Herbergsgeber kontrollieren die Einhaltung des individuellen Infektions-
schutzkonzepts seitens der Mitarbeiter und – soweit möglich – der Gäste 
und ergreifen bei Verstößen alle vertraglich möglichen Maßnahmen. 

 Verfügen die Herbergsgeber auch über gastronomische Einrichtungen, 
sind die einschlägigen Vorgaben zur Gastronomie einschließlich der le-
bensmittelhygienischen Vorgaben umzusetzen, sofern eine Öffnung infek-
tionsschutzrechtlich zulässig ist. 

 Aktuelle Richtlinien und Gebote zur Beherbergung aus dem Ausland Ein-
reisender sind zu beachten. 



 Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
Grundsätzlich sind die jeweils geltenden infektionsschutzrechtlichen (Bay-
erische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung – BayIfSMV, Allgemein-
verfügungen der Kreisverwaltungsbehörden) bzw. arbeitsschutzrechtlichen 
Vorgaben umzusetzen. 

 Ist nach der jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ein 
Test vor Betreten des Betriebs erforderlich, richten sich die Voraussetzun-
gen nach Nr. 4. Der Betreiber bzw. eine durch ihn beauftragte Person ist 
zur Überprüfung der Impf-, Genesenen- oder Testnachweise verpflichtet, 
sofern diese Nachweise aufgrund rechtlicher Vorgaben erforderlich sind. 

 Vom Besuch von Beherbergungsbetrieben oder touristischen Unterkünften 
sind ausgeschlossen: 

– Personen mit nachgewiesener SARS-CoV2-Infektion, 

– Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen, 

– Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifi-
sche Allgemeinsymptome, Fieber, Geruchs- und Geschmacksverlust, 
respiratorische Symptome jeder Schwere). 

Die Gäste sind vorab in geeigneter Weise über diese Ausschlusskriterien 
zu informieren (z. B. Homepage / E-Mail). Sollten Gäste während des Auf-
enthalts Symptome entwickeln, haben diese unverzüglich den Betrieb zu 
verlassen. 

 Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizier-
ten COVID-19-Falles unter Gästen oder Personal zu ermöglichen, werden 
Name, Vorname, Anschrift, eine sichere Kontaktinformation (Telefonnum-
mer oder E-Mail-Adresse) sowie der Zeitraum des Aufenthaltes für die 
Dauer von vier Wochen gespeichert. Die Erhebung der Kontaktdaten kann 
auch in elektronischer Form erfolgen, soweit dabei eine hinreichend präzise 
Dokumentation der Daten sichergestellt ist. Bei der Datenerhebung sind die 
jeweils aktuellen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben zu beachten. Die 
Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können 
und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 
unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt 
sind. Die Daten sind nach Ablauf von vier Wochen zu vernichten. Eine 
Übermittlung der Daten darf ausschließlich zum Zweck der Auskunftsertei-
lung auf Anforderung und gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehör-
den erfolgen. Die Gäste sind bei der Datenerhebung entsprechend den An-
forderungen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 der 
Verordnung (EU) 2016/679 in geeigneter Weise über die Datenverarbei-
tung zu informieren. 

 Alle Gäste und das Personal sind angehalten, in allen Gemeinschaftsberei-
chen, einschließlich der sanitären Einrichtungen, einen Mindestabstand 
von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten. Nach Möglichkeit soll die Be-
wegungsrichtung beim Betreten und Verlassen von Räumen vorgegeben 
sein. Abstände im Zugangs- und gegebenenfalls Wartebereich sollten ent-
sprechend kenntlich gemacht werden. 

 Bei der Öffnung und Nutzung von sanitären Einrichtungen in Gemein-
schaftsbereichen sollten folgende Hygienevorgaben beachtet werden: 

– Duschplätze sollten deutlich voneinander getrennt sein. Die Lüftung in 
den Duschen sollte während des Badebetriebs ständig in Betrieb ge-
halten werden. Die Stagnation von Wasser in außer Betrieb genomme-
nen Duschen ist zu vermeiden.  

– Zwischen Waschbecken sollte ein wirksamer Spritzschutz bestehen 
und auf die Einhaltung des Mindestabstands geachtet werden. 



– Eine Stagnation von Wasser in stillgelegten Sanitäreinrichtungen ist zu 
vermeiden. Auf entsprechende Hinweise des Landesamts für Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit „Aufrechterhaltung der Trinkwasserhy-
giene in aufgrund der Corona-Pandemie nicht bzw. kaum genutzten 
Gebäude: Langfassung“ wird verwiesen. 

– Haartrockner dürfen benutzt werden, wenn der Abstand zwischen den 
Geräten mindestens 2 m beträgt. Die Griffe der Haartrockner müssen 
regelmäßig desinfiziert werden. Die Nutzung von Jetstream-Haartrock-
nern ist nur zulässig mit HEPA-Filterung. 

 Maskenpflicht 

Gäste haben in geschlossenen Räumen zumindest eine medizinische Ge-
sichtsmaske zu tragen. Das Abnehmen der Maske ist zulässig, solange es 
zu Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hör-
behinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist. 

Von der Pflicht zum Tragen einer Maske sind nur ausgenommen: 

– Kinder bis zum sechsten Geburtstag, 

– Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer 
Maske aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Grün-
den nicht möglich oder zumutbar ist, solange dies vor Ort insbesondere 
durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original 
nachgewiesen werden kann, das den vollständigen Namen, das Ge-
burtsdatum und konkrete Angaben zum Grund der Befreiung enthalten 
muss, 

– Gäste beim Aufenthalt in der angemieteten Wohneinheit (private Räum-
lichkeit), 

– Gäste am Tisch des Restaurantbereichs. 

Das Personal hat eine medizinische Gesichtsmaske entsprechend der je-
weils gültigen arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen im Servicebereich 
sowie in Räumlichkeiten, in denen sich Gäste aufhalten, zu tragen. Eine 
Ausnahme von der Maskenpflicht besteht für das Personal an einem festen 
Sitz-, Steh- oder Arbeitsplatz, soweit zuverlässig ein Mindestabstand von 
1,5 m zu anderen Personen gewahrt wird, die nicht dem eigenen Haus-
stand angehören. Ein fester Sitz-, Steh- oder Arbeitsplatz ist ein Platz, der 
vom zuständigen Verantwortlichen zugewiesen worden ist (beispielsweise 
ein nur in der Küche eingesetzter Mitarbeiter; nicht jedoch Servicepersonal, 
soweit es in Kontakt mit Gästen kommt). Weitergehende Pflichten zum Tra-
gen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes bleiben unberührt. 

 Jeder Herbergsgeber muss über ein individuelles Reinigungskonzept ver-
fügen, das zusätzlich die Nutzungsfrequenz von Kontaktflächen, z. B. Tür-
griffen, berücksichtigt. 

Hygienepläne sind den derzeit erhöhten Anforderungen anzupassen, z. B. 
durch eine Verkürzung der Intervalle zwischen den Reinigungs- und Des-
infektionszyklen. Verstärktes Augenmerk ist auf die Reinigung bzw. Wisch-
desinfektion von Handkontaktflächen (z. B. Handläufe, Haltestangen etc.) 
und die Händehygiene zu legen. Es wird dazu auf den bereits vor der 
Corona-Pandemie gültigen Hygieneplan verwiesen. 

Das individuelle Infektionsschutzkonzept hat für alle geschlossenen Räum-
lichkeiten zwingend ein Lüftungskonzept zu enthalten. Zur Gewährleistung 
eines regelmäßigen und aus Sicht des Infektionsschutzes ausreichenden 
Luftaustausches ist die Lüftungsfrequenz abhängig von der Raumgröße, 
Personenbelegung und Nutzung (z. B. Tätigkeiten mit erhöhter Aerosolbil-
dung) zu berücksichtigen. Sicherzustellen sind die für ein infektionsschutz-
gerechtes Lüften notwendigen Luftwechselraten. Bei eventuell vorhande-
nen Lüftungsanlagen und Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) ist 



sicherzustellen, dass diese infektionsschutzgerecht betrieben werden. Die 
optimale Funktionsfähigkeit des Lüftungssystems insbesondere im Hinblick 
auf die Zuführung von einem möglichst hohen Anteil an (Außen-)Frischluft 
während des Betriebs und die Wirksamkeit und Pflege von Filteranlagen ist 
zu gewährleisten. Verwiesen wird auf diesbezügliche Empfehlungen des 
Umweltbundesamtes (UBA) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA). Es sind die jeweils aktuellen Empfehlungen zu be-
rücksichtigen. Ergänzend können Luftreinigungsgeräte zum Einsatz kom-
men. Diese ersetzen aber keineswegs das infektionsschutzgerechte Lüf-
ten. 

 Für Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ausreichend 
Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Einmalhandtücher oder funktionstüch-
tige Endlostuchrollen und gegebenenfalls Händedesinfektionsmittel (Wir-
kungsbereich mindestens „begrenzt viruzid“) bereitgestellt. Handtrocken-
gebläse sind außer Betrieb zu nehmen, eine Ausnahme gilt für elektrische 
Handtrockner mit HEPA-Filterung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 
im richtigen Händewaschen geschult. 

 Die Aufbewahrung und Reinigung von Arbeitskleidung sowie die sonstige 
Wäschereinigung (z. B. Tisch- und Bettwäsche) erfolgen unter Beachtung 
des Arbeitsschutzstandards inkl. der Hygienestandards. 

 Umsetzung der Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Gäste im be-
trieblichen Ablauf 

 Allgemeine Regelungen 

 Die Gäste sind darauf hinzuweisen, dass bei Vorliegen von Symptomen 
einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber eine 
Beherbergung nicht möglich ist. 

 Gäste sind über das Einhalten der Abstandsempfehlung von mindestens 
1,5 m und über die Reinigung der Hände unter Bereitstellung von Desin-
fektionsmöglichkeiten oder Handwaschgelegenheiten mit Seife und flie-
ßendem Wasser zu informieren. 

 Beherbergung 

 Der Betreiber bzw. eine durch ihn beauftragte Person ist zur Überprüfung 
der aufgrund rechtlicher Vorgaben vorzulegenden Impf-, Genesenen- oder 
Testnachweise und zur Erfassung der Kontaktdaten verpflichtet. 

 Beim Check-in werden die Kontakte zwischen dem Vermieter und seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einerseits und Gästen andererseits sowie 
der haptische Kontakt zu Bedarfsgegenständen (z. B. Stifte, Meldescheine) 
auf das Notwendige beschränkt. 

 In allen Gemeinschaftsbereichen und in allen Betriebsbereichen sollen die 
Abstandsregeln eingehalten werden. 

 Laufwege der Gäste sollten nach den örtlichen Möglichkeiten geplant und 
vorgegeben werden. 

 Insbesondere bei der Reinigung der Wohneinheit werden die geltenden Hy-
giene- und Reinigungsstandards konsequent eingehalten. Die Reinigung 
der Gäste- und Gemeinschaftszimmer hat möglichst in Abwesenheit der 
Gäste zu erfolgen, um Kontakte zu vermeiden. 

 Der Einsatz von Gegenständen in den Wohneinheiten, die von einer Mehr-
zahl von Gästen benutzt werden (z. B. Stifte, Tagesdecken, Kissen), ist 
möglichst weitgehend zu reduzieren und so zu gestalten, dass regelmäßig 
eine Reinigung oder Auswechslung erfolgt. Die Zeitabstände der Reinigung 
oder Auswechslung sind in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad und/o-
der von der Häufigkeit der Benutzung festzulegen. Das gilt auch in anderen 
Bereichen (z. B. Tagungsbereich). 



 Die Nutzung von zugehörigen Schwimmbädern, Saunen, Wellness- und 
Fitnessbereichen richtet sich nach den für solche Einrichtungen geltenden 
Rechtsvorschriften sowie dem entsprechenden Rahmenkonzept. 

 Die Zulässigkeit von Massagebehandlungen und Beauty-Anwendungen 
richtet sich nach den für diese Anwendungen geltenden Rechtsvorschrif-
ten. Die danach zulässigen körpernahen Dienstleistungen sind auch in den 
Beherbergungsbetrieben zulässig. Die nach der geltenden Rechtslage vor-
gegebenen Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Maskenschutz) sind einzuhal-
ten. 

 Die Zulässigkeit von organisierten Freizeitangeboten richtet sich nach den 
für derartige Angebote geltenden Rechtsvorschriften sowie dem entspre-
chenden Rahmenkonzept. 

 Testung 
 Testabhängige Angebote können von den Gästen nur unter Vorlage eines 

Testnachweises wahrgenommen werden. Sehen die infektionsschutzrecht-
lichen Regelungen (BayIfSMV) einen Testnachweis für die Inanspruch-
nahme des Angebots vor, sind die entsprechenden Vorgaben hinsichtlich 
der zulässigen Testverfahren umzusetzen. Dabei dürfen nur zugelassene 
Produkte zur Anwendung kommen, die definierte Standards erfüllen (siehe 
die Informationen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte, BfArM). Zu möglichen Ausnahmen von etwaigen Testerfordernissen 
wird auf die jeweils aktuell geltenden infektionsschutzrechtlichen Vorgaben 
verwiesen.  

 Ein Testnachweis kann ausgestellt werden, wenn dafür zugelassene In-
vitro-Diagnostika zur Anwendung kommen und die Testung (a) vor Ort un-
ter Aufsicht desjenigen stattfindet, der der jeweiligen Schutzmaßnahme un-
terworfen ist, (b) im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Ar-
beitsschutzes durch Personal, das die dafür erforderliche Ausbildung oder 
Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgt oder (c) von einem Leistungserbrin-
ger nach § 6 Abs. 1 der Coronavirus-Testverordnung (TestV) vorgenom-
men oder überwacht wurde. 

 Zur Gestaltung und Gültigkeit der anerkannten Testnachweise gelten die 
jeweils aktuellen bundes- oder landesrechtlichen Vorgaben. Nach den ak-
tuell in Bayern geltenden infektionsschutzrechtlichen Vorgaben ist ein 
schriftlicher oder elektronischer negativer Testnachweis hinsichtlich einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufgrund 

a) eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels weiterer 
Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik, der vor höchstens 48 
Stunden durchgeführt wurde, 

b) eines PoC-Antigentests (Schnelltest), der vor höchstens 24 Stunden 
durchgeführt wurde, oder 

c) eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zuge-
lassenen, unter Aufsicht vorgenommenen Antigentests zur Eigenan-
wendung durch Laien (Selbsttests), der vor höchstens 24 Stunden 
durchgeführt wurde, 

zu erbringen, der im Übrigen den Bestimmungen der COVID-19-Schutz-
maßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) entspricht. 

 Organisation 

– Die Gäste sollten vorab auf geeignete Weise (ggf. beispielsweise bei 
Reservierung) auf die Notwendigkeit zur Vorlage eines Testnachweises 
oder einer Testung vor Ort unter Aufsicht des Betreibers hingewiesen 
werden. 

– Kann der Gast keinen Testnachweis vorzeigen, ist vor Ort unter Auf-
sicht des Betreibers zu testen; bei positivem Selbsttestbefund erfolgt 



möglichst eine gezielte Information der Betroffenen durch die Betreiber 
(Verweis auf Arzt und notwendiges Verhalten wie Vermeidung von Kon-
takten, Rückkehr auf direktem Weg nach Hause, Absonderung, Nach-
holung eines PCR-Tests). 

 Die Testung kann mittels der folgenden Testmethoden durchgeführt wer-
den: 

– PCR-Tests können im Rahmen der Jedermann-Testungen nach baye-
rischem Testangebot in lokalen Testzentren erfolgen. Hierbei wird dann 
ein Testnachweis durch das Testzentrum ausgestellt und vor Wahrneh-
mung des testabhängigen Angebots vorgezeigt. 

– Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung („Schnell-
tests“) müssen von medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, 
hierfür geschulten Personen vorgenommen oder überwacht werden. 
Dies ist grundsätzlich bei den lokalen Testzentren, Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Apotheken, medizinischen Laboren, Rettungs- und Hilfsor-
ganisationen und den vom öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragten 
Teststellen nach § 2 Nr. 7 Buchst. c) SchAusnahmV möglich, aber auch 
im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes 
nach § 2 Nr. 7 Buchst. b) SchAusnahmV oder am Ort des testabhängi-
gen Angebots, sofern der Test von medizinischen Fachkräften oder ver-
gleichbaren, hierfür geschulten Personen vorgenommen wird. Bei po-
sitivem Ergebnis eines vor Ort von Fachkräften oder geschultem Per-
sonal durchgeführten Schnelltests darf die Unterkunft nicht bezogen 
werden und es besteht mit der Mitteilung des positiven Ergebnisses 
eine Absonderungspflicht (Isolation). Die betreffende Person muss sich 
beim Gesundheitsamt melden, welches dann über das weitere Vorge-
hen informiert. Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 IfSG besteht eine Meldepflicht 
der feststellenden Person hinsichtlich des positiven Testergebnisses an 
das zuständige Gesundheitsamt. 

– Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung („Selbsttests“) müssen 
vor Ort unter Aufsicht des Betreibers nach § 2 Nr. 7 Buchst. a) SchAus-
nahmV oder einer vom Betreiber beauftragten Person durchgeführt 
werden. Im individuellen Infektionsschutzkonzept des Betreibers sind 
Maßnahmen zur Verhinderung von Menschenansammlungen und zur 
Umsetzung der allgemeinen Hygieneregeln vorzusehen. Zeigt ein 
Selbsttest ein positives Ergebnis an, ist der betroffenen Person der Zu-
tritt zu verweigern. Die betroffene Person sollte sich sofort absondern, 
alle Kontakte so weit wie möglich vermeiden und über den Hausarzt, 
das Gesundheitsamt oder die Rufnummer 116 117 der Kassenärztli-
chen Vereinigung einen Termin zur PCR-Testung vereinbaren. 

 Ausgestaltung des zu überprüfenden/auszustellenden Testnachweises 

Mangels verbindlicher Vorgaben durch den Bund gibt es ein bayerisches 
Formular mit empfehlendem Charakter. Mindestinhalt ist: Name und An-
schrift der Teststelle, Name, Anschrift und Geburtsdatum der getesteten 
Person, Name des verwendeten Tests, Hersteller des Tests, Art des Tests 
(PCR-Test, PCR-Schnelltest, Antigen-Schnelltest oder Antigen-Selbsttest 
unter Aufsicht), Testdatum und Testuhrzeit, Kontext, in dem die Testung 
erfolgt ist (Vor-Ort-Test, betriebliche Testung, Testung durch Leistungser-
bringer im Sinne des § 6 Abs. 1 TestV), Testergebnis, Datum der Mitteilung 
des Testergebnisses, Stempel der Teststelle, Unterschrift der verantwortli-
chen Person. 

 Ausnahme für geimpfte und genesene Personen sowie für Kinder bis zum 
sechsten Geburtstag 

Gemäß aktueller infektionsschutzrechtlicher Vorgaben sind Kinder bis 
zum sechsten Geburtstag, Schülerinnen und Schüler, die regelmäßi-
gen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen (das gilt 



auch in den Ferien) sowie noch nicht eingeschulte Kinder vom Erforder-
nis des Nachweises eines negativen Testergebnisses ausgenommen. Das 
Alter von Kindern ist erforderlichenfalls durch entsprechende Dokumente 
glaubhaft zu machen. Bei Schülerinnen und Schülern mit Schulort in 
Deutschland reicht aus, dass sie durch Vorlage eines aktuellen Schüler-
ausweises oder vergleichbarer Dokumente glaubhaft machen, dass sie im 
jeweiligen Schuljahr die Schule besuchen. 

Geimpfte bzw. genesene Personen können vor der Nutzung eines testab-
hängigen Angebots alternativ zu einem Testnachweis einen Impfnachweis 
bzw. einen Genesenennachweis im Sinne der SchAusnahmV vorlegen.  

Gemäß § 2 Nr. 2 der SchAusnahmV sind geimpfte Personen asymptoma-
tische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises 
sind. Nach § 2 Nr. 3 der SchAusnahmV ist ein Impfnachweis ein Nachweis 
hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen Schutzimpfung gegen 
das Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, ita-
lienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, 
wenn die zugrundeliegende Schutzimpfung mit einem oder mehreren vom 
Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse www.pei.de/impf-
stoffe/covid-19 genannten Impfstoffen erfolgt ist, und 

a) entweder aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Ad-
resse www.pei.de/impfstoffe/covid-19 veröffentlichten Anzahl von Impf-
stoffdosen, die für eine vollständige Schutzimpfung erforderlich ist, be-
steht und seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 
Tage vergangen sind oder 

b) bei einer genesenen Person aus einer verabreichten Impfstoffdosis be-
steht. 

Gemäß § 2 Nr. 4 SchAusnahmV sind genesene Personen asymptomati-
sche Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenennach-
weises sind. Nach § 2 Nr. 5 der SchAusnahmV ist ein Genesenennachweis 
ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italieni-
scher oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn 
die zugrundeliegende Testung durch eine Labordiagnostik mittels Nuklein-
säurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäu-
reamplifikationstechnik) erfolgt ist und mindestens 28 Tage sowie maximal 
sechs Monate zurückliegt. 

Asymptomatisch sind sowohl genesene als auch geimpfte Personen, wenn 
sie keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 wie Atemnot, neu auftretenden Husten, Fieber und Geruchs- oder 
Geschmacksverlust aufweisen. Bei ihnen darf zudem keine aktuelle Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen sein. 

 

 Überprüfung der vorzulegenden Nachweise (3G) 
Nach der 14. BayIfSMV sind Anbieter, Veranstalter und Betreiber zur Über-
prüfung der vorzulegenden Impf-, Genesenen- oder Testnachweise (3G) 
verpflichtet. Ist vom Anbieter, Veranstalter oder Betreiber ein Infektions-
schutzkonzept zu erstellen, hat dieses Ausführungen zu enthalten, wie eine 
Überprüfung effektiv sichergestellt werden kann. Die Nachweise sind mög-
lichst vollständig zu kontrollieren.  

Nur in Einzelfällen, in denen eine vollständige Kontrolle aus Gründen des 
Betriebsablaufs, tatsächlicher Begebenheiten oder aus sonstigen fakti-
schen Gründen nicht zumutbar erscheint, kann auf strukturierte und effek-
tive Stichproben zurückgegriffen werden.  

Im Rahmen der Überprüfung ist eine Einsicht durch den Anbieter, Veran-
stalter oder Betreiber in den vorgelegten Nachweis mit anschließender 



Plausibilitätskontrolle ausreichend. Sollten an der Identität der betroffenen 
Person Zweifel bestehen, hat sich diese durch amtliche Ausweisdokumente 
zu legitimieren, sodass auch die persönliche Identität abgeglichen werden 
kann. Eine Dokumentation der entsprechenden Daten der Gäste, Besucher 
oder Nutzer ist nicht erforderlich. 

Bei dem Verdacht einer Unrichtigkeit bzw. Ungültigkeit des vorgelegten 
Nachweises ist der Einlass zu verwehren, wenn nicht die betroffene Person 
sich einer Vor-Ort-Testung unterzieht. 

 

 Arbeitsschutz für das Personal 
 Für Beschäftigte im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes gelten die Anforde-

rungen des Arbeitsschutzrechts, insbesondere die der SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV). Der Arbeitgeber hat nach dem 
Arbeitsschutzgesetz grundsätzlich die Verpflichtung, die Gefahren für die 
Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten am Arbeitsplatz zu beur-
teilen (sogenannte Gefährdungsbeurteilung) und Maßnahmen hieraus ab-
zuleiten. Im Rahmen der Pandemieplanung (Bevölkerungsschutz) hat der 
Arbeitgeber gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu ermitteln und durchzu-
führen. Dabei sind die Vorgaben des Arbeitsschutzes und die jeweils aktu-
ellen arbeitsschutzrechtlichen Regelungen umzusetzen (z. B. SARS-CoV-
2-Arbeitsschutzverordnung, SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel des BMAS). 

 Eine Gefährdungsbeurteilung kann im konkreten Fall immer nur vor Ort 
durch den Arbeitgeber mit entsprechender Fachexpertise für eine spezielle 
Tätigkeit erfolgen. 

 Im Bereich des Arbeitsschutzes gilt generell das TOP-Prinzip, d.h. dass 
technische und organisatorische Maßnahmen vor persönlichen Maßnah-
men (z. B. persönliche Schutzausrüstung (PSA)) ergriffen werden müssen. 
Der Einsatz von PSA muss abhängig von der Gefährdungsbeurteilung er-
folgen. 

 Die Informationen des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit 
und Soziales zum Mutterschutz im Zusammenhang mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 /COVID-19 sind zu beachten. 

 Information für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Maßnahmen zur 
Reduktion des Infektionsrisikos sollen durch entsprechende Aushänge und 
Bekanntmachungen in den Umkleiden und Sozialräumen bereitgestellt 
werden. Das Personal muss entsprechend in regelmäßigen Abständen zu 
Risiko, Infektionsquellen und Schutzmaßnahmen (z. B. Abstand, Hygiene, 
Maskentragen) unterwiesen werden. 

 

 Schlussbestimmungen 
Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 18. September 2021 in Kraft. Mit Ablauf 
des 17. September 2021 tritt die Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsministerien für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und für Gesundheit 
und Pflege vom 14. Juni 2021, Az. 71-4800a/43/13 und G55b-G8390-2020/3792-2 
(BayMBl. Nr. 409) außer Kraft. 

 

Dr. Sabine J a r o t h e  Dr. Winfried B r e c h m a n n  
Ministerialdirektorin Ministerialdirektor 
 


